
 

 

 

 

 

 
Wolfgang Strasser, MBA 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter 
 Sachverständiger für Immobilienbewertung 

 
Kochgütlweg 1 

5340 St. Gilgen 
Tel.: +43 (0) 664 / 3528590 

E-Mail: wolfgang@sv-strasser.at 
 

GZ 5 E 3948/25f – 10 
Bezirksgericht Salzburg 

 

Gutachten 

über die Ermittlung des Verkehrswertes  

 

 EZ 2960, KG 56501 Aigen I, Bezirksgericht Salzburg, 

 188/4748 Wohnungseigentumsanteile B-LNr. 111+112 

 verbunden mit Wohnungseigentum an II/11 + PKW Abstellplatz 26 

 in 5020 Salzburg, Josef-Thorak-Straße 34 Top 11 (II/11),  

 

Verkehrswert der Wohnung: € 498.000, –  

 

Der Wert des Inventars beträgt € 1.500, -. 
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Allgemeine Daten 

 

Auftrag / Auftraggeber 

 
Auftraggeber/ 

Auftragsdatum: 

Bezirksgericht Salzburg 

Rudolfsplatz 3 

5020 Salzburg 

mit Beschluss 5 E 3948/25f - 10 vom 19.11.2025 

Besichtigung: 16.01.2026 

Anwesende: Sachverständiger Wolfgang Strasser, MBA und Mag. Nikolaus Bandler 

(Eigentümer) 

Bewertungsstichtag: 16.01.2026 

 
 

Zweck des Gutachtens 

 
Der Auftrag des Gutachtens bezieht sich auf die Ermittlung des Verkehrswertes des 

Bewertungsgegenstandes im Sinne des § 2 Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992 im 

Zwangsversteigerungsverfahren. Die betreibende Partei ist die EG Josef-Thorak-Straße 32-34, 36, 

vertreten durch die ÖRAG Immobilien West GmbH, welche durch die Rechtsanwaltskanzlei Dr. 

Johannes Hebenstreit vertreten ist. 

 

Der Verkehrswert ist jener Wert, der üblicherweise bei einer Veräußerung der Sache erzielt werden 

kann. Dabei sind alle tatsächlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Umstände, die den Preis 

beeinflussen, zu berücksichtigen. Außergewöhnliche oder persönliche Verhältnisse haben jedoch 

außer Betracht zu bleiben, besonders die Wertzumessung einzelner Personen. Die Ermittlung des 

Verkehrswertes erfolgt im Sinne des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992 und der ÖNORM B1802 

bzw. der einschlägigen internationalen Normen. Die gegenständliche Bewertung erfolgt unter aller im 

Befund getroffenen Feststellungen und unter Bedachtnahme auf die Verhältnisse am Realitätenmarkt. 

Preisbasis: Die im Gutachten genannten Preise in Euro verstehen sich inklusive Umsatzsteuer und 

werden kaufmännisch gerundet. 
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Bewertungsgegenstand 

 
Liegenschaft: Eigentumswohnung 

Adresse: 5020 Salzburg, Josef-Thorak-Straße 34 Top 11 (II/11) 

Nutzungsart: Wohnen 

Grundbuchdaten: 

 

EZ 2960, Grundstück Nr. 549/70, KG 56501 Aigen I,  

Bezirksgericht Salzburg 

188/4748 Wohnungseigentumsanteile verbunden mit 

Wohnungseigentum an II/11 + PKW Abstellplatz 26 

Eigentümerpartnerschaft 

gemäß WEG 2002: 

 

Mag. Florian Bandler (B-LNr. 111 mit 94/4748 Anteilen) 

Mag. Nikolaus Bandler (B-LNr. 112 mit 94/4748 Anteilen) 

 

Anlässlich der Befundaufnahme wurden vom beauftragten Sachverständigen Bildaufnahmen zu 

Dokumentationszwecken angefertigt. Die bei der Befundaufnahme anwesende Person wurde darüber 

belehrt und hat dieser Dokumentation ausdrücklich zugestimmt. 

Grundlagen und Unterlagen des Gutachtens 

 
• Auftrag vom 19.11.2025 mit Beschluss 5 E 3948/25f - 10 

• Besichtigung der Liegenschaft (Befundaufnahme) sowie Erstellung Fotos am 16.01.2026 

• Erhebung im Grundbuch (digital Immounited) 

• Grundbuchauszug vom 17.02.2026 (Immounited) 

• Erhebungen im Bauakt (Stadt Salzburg) am 19.02.2026 

• Erhebung bei der Hausverwaltung „ÖRAG Immobilien West“ vom 24.11.2025, 25.02.2026 

• Bescheid über die Nutzwerte der Wohnanlage Thorakstrasse vom Magistrat Salzburg - 

Schlichtungsstelle vom 02.05.1984 mit der Zahl: I/sch- 45/1-84 

• Schenkungsvertrag TZ 8986/2015 vom 29.04.2015 

• Gemeindegrenzen SAGIS Online vom 06.01.2026 

• Digitale Katastermappe SAGIS Online vom 26.01.2026 

• Mobilfunk- und Rundfunkstationen aus senderkataster.at vom 26.01.2026 

• Gefahrenzonenplan SAGIS Online vom 26.01.2026 

• Fahrplan aus www.salzburg-verkehr.at vom 26.01.2026 

• Energieausweis von IBB ZT GmbH am 22.01.2019 

• Wohnungseigentumsvertrag der Liegenschaft EZ 2960 GB 56501 vom 27.07.1984 

• Straße 2022 Landesstraße - 24h aus laerminfo.at vom 26.01.2026 

• Schiene 2022 - 24h aus laerminfo.at vom 26.01.2026 

• Flugverkehr 2022 - 24h aus laerminfo.at vom 26.01.2026 

• Flächenwidmungsplan der Landeshauptstadt Salzburg Online Stand: 21.08.2024, Aktenzahl: 

5/03/142480/2022/027  



 
Wolfgang Strasser MBA, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 

 

 

Seite 5 von 53 

 

 

• Flächenwidmungsplan SAGIS Online vom 26.01.2026  

• Einreichplan erstellt von Dipl.-Ing. Oskar Billik vom 28.10.1981 und 09.07.1982 

• Verhandlungsschrift Bauplatzerweiterung für einen Teil des GST Nr. 549/2, Magistrat Salzburg, 

Zahl: V/1-9110/81 vom 02.04.1982 

• Verhandlungsschrift Thorakstraße Ecke Ziegelstadelstraße für Errichtung einer 

Eigentumswohnanlage mit Tiefgarage (Block A+B) Baubewilligung, Zahl: V/2 -9695/81 und V/2 -

9729/81 vom 20.04.1982 

• Verhandlungsschrift Thorakstraße Ziegelstadelstraße für Errichtung einer Eigentumswohnanlage 

mit Tiefgarage, Baubewilligung Fortsetzungsverhandlung, Zahl: V/1 - 9695/81 und V1/ - 9729/81 

vom 30.06.1982 

• Bescheid über die Baubewilligung für die Errichtung einer Eigentumswohnanlage (Block A-D) mit 

Tiefgarage, Zahl: V/1 - 9695/81 und V1/ - 9729/81 vom 30.06.1982 

• Technische Beschreibung der Abluftanlage für die Tiefgarage der Firma Karl Jäger vom 

19.01.1983 

• Verhandlungsschrift Thorakstraße Ecke Ziegelstadlstraße Austauschpläne für Errichtung einer 

Eigentumswohnanlage (Block A+B) Baubewilligung, Zahl: V/2 -9695/81 und V/2 -3401/83 vom 

09.02.1983 

• Baubewilligungsbescheid Austauschplanung Liegenschaft Thorakstraße Ecke Ziegelstadelstraße, 

Magistrat Salzburg, Zahl: V/2 -9695/81 und V/2 -3401/83 vom 09.02.1983 

• Anberaumung einer mündlichen Verhandlung über die Kollaudierung, Magistrat Salzburg, Zahl: 

V/2-9695/81 und V/2 - 9729/81 vom 02.02.1984 

• Bauvollendungszeugnis, Neubau des Blockes A+B mit Tiefgarage, Magistrat Salzburg, Zahl: V/2-

9695/81 vom 29.02.1984 

• Verhandlungsschrift Thorakstraße Ecke Ziegelstadelstraße Baubewilligung für die Änderung DG-

Ausbau im Block A sowie Teilkollaudierung Block A und Kollaudierung Block B, Magistrat 

Salzburg, Zahl: V/2 -3401/83 vom 28. und 29.02.1984  

• Bescheid Thorakstraße Ecke Ziegelstadelstraße Teilkollaudierung Block A und Kollaudierung 

Block B, Magistrat Salzburg, Zahl: V/2 -3401/83 vom 28. und 29.02.1984 

• Bescheid über die Kollaudierung der Trafostation, Magistrat Salzburg, Zahl: V2 – 4799/83 vom 

12.03.1984 

• Protokoll zur Eigentümerversammlung der Liegenschaft Josef-Thorak-Straße 34-34, 5020 

Salzburg vom 02.04.2025 

• Bebauungsplan der Grundstufe‚ Abfalter Süd 3/G1, der Stadt Salzburg vom 10.11.1998 

• Auszug aus Geographischen Informationssystem Altlasten  www.umweltbundesamt.at vom 

26.01.2026 

• Kaufvertrag vom 13.09.1983 

• Vorschreibung Betriebskosten der Hausverwaltung „ÖRAG“ vom 01.01.2026 

http://www.umweltbundesamt.at/
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Vorbemerkungen 

 

Vertraulichkeitserklärung 

 
Der Sachverständige erklärt als Ersteller des nachfolgenden Gutachtens ausdrücklich, dass er diese 

Bewertung als unabhängiger Gutachter objektiv und unparteiisch erstellt hat.  

 

Aufmaß und Flächenprüfung 

 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kein Aufmaß der Liegenschaft oder des Objektstandes 

seitens des Sachverständigen durchgeführt wurde. Die Ermittlung des im Gutachten ausgewiesenen 

Wertes, wurde auf Basis der Flächenangaben aus der Nutzwertliste der Wohnanlage Thorakstrasse 

vom Magistrat Salzburg - Schlichtungsstelle vom 02.05.1984 mit der Zahl: I/sch- 45/1-84 berechnet.  

 

Funktionsprüfung von Anlagen 

 
Bei der Befundaufnahme wurde keine Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der technischen Anlagen 

(Stromanschluss, Küche, Wasser-, Kanalanschluss) durchgeführt. 

Kontaminierungsprüfung 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Beurteilung der Liegenschaft hinsichtlich Kontaminierung und 

Bodengüte nur augenscheinlich aufgrund der durchgeführten Befundaufnahme erfolgte und keine 

Untersuchung des Erdreichs durchgeführt wurde. Die Bewertung der Liegenschaft erfolgt unter der 

Annahme, dass keine Materialien oder Stoffe vorhanden sind, welche verunreinigt sind oder auf einer 

Deponie entsorgt werden müssen. 

 

Genauigkeitsanforderung des Gutachtens 

 
Der im Gutachten angeführte Wert wurde nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt. Es wird darauf 

hingewiesen, dass der ermittelte Wert nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender 

Preis auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, 

am Markt realisierbar ist. 
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Befund 

 

Makrolage 

 
Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich in der Stadt Salzburg. Die Stadt Salzburg 

liegt im Westen von Österreich und ist die Landeshauptstadt des Bundeslandes Salzburg. Sie befindet 

sich nahe der Grenze zu Deutschland, etwa 150 km östlich von München und rund 300 km westlich 

von Wien. Die Stadt liegt am Fluss Salzach und ist von den Alpen umgeben, was ihr eine malerische 

Kulisse verleiht. 

 

Salzburg ist bekannt für seine historische Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, sowie als 

Geburtsstadt von Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

Die Stadt Salzburg hat eine Fläche von 65,65 km² und zählt 158.803 Einwohner (Stand 01.01.2026).  

 

 
Gemeindegrenzen SAGIS Online vom 06.01.2026 
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Mikrolage 

 
Die bewertungsgegenständlichen Liegenschaftsanteile befinden sich im Stadtteil "Aigen" direkt an der 

Josef-Thorak-Straße. Die Josef-Thorak-Straße ist eine Straße, welche nach dem Bildhauer Josef 

Thorak benannt wurde und parallel zur Baumbichlstraße liegt.  

 

 

Digitale Katastermappe SAGIS Online vom 26.01.2026 
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Erreichbarkeit 
 
Die unmittelbare Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist als gut zu bewerten. Die S-

Bahn-Station „Salzburg Aigen“ sowie Obus-Haltestelle „Salzburg Aigen S-Bahn“ befinden sich in 

fußläufiger Entfernung (ca. 700 m) zur bewertungsgegenständlichen Liegenschaft. 

 

 

Fahrplan aus www.salzburg-verkehr.at vom 26.01.2026 

 

Infrastruktur 
 
In naher Umgebung der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft befinden sich diverse 

Einkaufsmöglichkeiten zur Deckung des täglichen Bedarfs. 

 

Lagetypisch besteht eine gute infrastrukturelle Ausstattung mit einem Angebot an öffentlichen 

Einrichtungen, Bildungseinrichtungen (Schulen), Sportstätten, medizinischer Versorgung (Ärzte), 

Tankstellen sowie weiteren Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. 

 

Folgende Luftlinien-Entfernungen des Bewertungsobjektes zur nächstgelegenen 

Versorgungsinfrastruktur wurden ermittelt: 

Josef-Thorak-Str. 34 
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Bildungseinrichtungen: 

Bibliothek:    1,48 km 

Fahrschule:    1,30 km 

Kindergarten:   0,10 km 

Musikschule:   3,09 km 

Schule:    0,50 km 

Sprachschule:   3,39 km 

Universität / Hochschule: 1,56 km 

 

Nahversorgung: 

Bäckerei:    427 m 

Drogerie:    428 m 

Fleischer:    2,99 km 

Gemischtwaren:  1,35 km 

Getränkeverkauf:  6,15 km 

Konditorei:    3,05 km 

Supermarkt:   281 m 

Süßwaren:    2,41 km 

 

Gesundheitsversorgung: 

Apotheke:    835 m 

Arzt:     417 m 

Klinik:     682 m 

Krankenhaus:   2,20 km 

Rettungsstützpunkt:  4,40 km 

Seniorenwohnheim:  2,23 km 

Tierarzt:    565 m 

Zahnarzt:    834 m 

 

Sonstiges: 

Friseur:    828 m 

Polizeidienststelle:  1,69 km 

Postamt:    842 m 

Rechtsanwalt:   796 m 

 

Daten aus ImmoUnited ONLINE 
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Sendeanlagen 
 
Laut Abfrage des Senderkatasters befinden sich in der unmittelbaren Umgebung der 

bewertungsgegenständlichen Liegenschaft keine Mobilfunksendeanlagen. Die blauen Punkte 

kennzeichnen die Standorte der bewilligten und in Betrieb befindlichen Mobilfunkstationen eines 

öffentlichen Mobilfunknetzes. 

 

 

Mobilfunk- und Rundfunkstationen aus senderkataster.at vom 26.01.2026 

 

Ver- und Entsorgung 
 
Die Liegenschaft ist entsprechend ihrer örtlichen Gegebenheit an alle zum Betrieb notwendigen 

Versorgungs- und Entsorgungsleitungen angeschlossen. 

 

Diese sind: 

• Wasserversorgung durch die Salzburg AG 

• Altwasserentsorgung durch die Stadt Salzburg 

• Stromversorgung durch die Salzburg AG 
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Grundstück 

 

Lärminfo 
 
Laut der Lärmkarte des Bundesministeriums (https://maps.laerminfo.at) ist für die 

bewertungsgegenständlichen Liegenschaftsanteile keine Lärmbelästigung ausgewiesen.  

 

 

Straße 2022 Landesstraße 24h aus laerminfo.at vom 26.01.2026 

https://maps.laerminfo.at/
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Schiene 2022 - 24h aus Laerminfo.at vom 26.01.2026 

 

 

Flugverkehr 2022 - 24h aus Laerminfo.at vom 26.01.2026 
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Naturgefahren bzw. Gefahrenzonen 
 

Im geografischen Informationssystem des Landes Salzburg (SAGIS) wird für die 

befundgegenständliche Liegenschaft kein Risiko aufgrund von Naturgefahren ausgewiesen. 

 
 

 

Gefahrenzonenplan SAGIS Online vom 26.01.2026 

 

Kontaminierungsrisiko 
 
Unter Kontaminierung ist eine Veränderung der natürlichen Beschaffenheit des Untergrunds, des 

Wassers, der Luft oder Baulichkeiten zu verstehen, welche schädliche Auswirkungen auf den 

Menschen oder die Umwelt haben kann und infolge zu erhöhten Kosten und Risiken bei der 

Verwertung der Liegenschaft führen kann.  

 

Die gegenständliche Bewertung erfolgt unter der Annahme, dass keine schädlichen Materialien oder 

Stoffe verwendet wurden und daher keine Kontaminierung vorliegt. 

 

Die Bodenstruktur sowie die Tragfähigkeit des Bodens konnten nicht untersucht werden. 

 

Weiters wurde eine Abfrage im Geografischen Informationssystem Altlasten durchgeführt. 
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Auszug aus Geographischen Informationssystem Altlasten  www.umweltbundesamt.at vom 

26.01.2026 

http://www.umweltbundesamt.at/
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Im sichtbaren Kartenausschnitt sind keine Flächen vorhanden, die gemäß § 18 Abs. 4 

Altlastensanierungsgesetz (ALSAG) zu veröffentlichen sind. Es werden keine weiteren 

Untersuchungen durchgeführt und daher wird jede Haftung aus diesem Titel ausgeschlossen. 

 

Die Bewertung erfolgt daher unter der Annahme einer nicht kontaminierten Liegenschaft.  

 

Flächenwidmungsplan 

 
Der Flächenwidmungsplan regelt die geordnete Bodennutzung des gesamten Gemeindegebietes 

durch die Festlegung der Nutzungskategorien Bauland, Verkehrsflächen und Grünland. 

 

 

 

Flächenwidmungsplan der Landeshauptstadt Salzburg Online Stand: 21.08.2024, Aktenzahl: 
5/03/142480/2022/027  
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Flächenwidmungsplan SAGIS Online vom 26.01.2026  

 
Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft ist im Flächenwidmungsplan als Bauland ausgewiesen 

und befindet sich im erweiterten Wohngebiet. 

 

Bebauungsplan 
 
Laut Bebauungsplan der Grundstufe‚ Abfalter Süd 3/G1, der Stadt Salzburg vom 10.11.1998 beträgt 

die zulässige Geschoßflächenzahl (GFZ) 0,5 sowie die Zahl der oberirdischen Geschoße II. Den 

vorliegenden Unterlagen ist zu entnehmen, dass das Grundstück hinsichtlich der baulichen Nutzung 

vollständig ausgenutzt ist. 
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Bebauungsplan der Grundstufe‚ Abfalter Süd 3/G1, der Stadt Salzburg vom 10.11.1998 

Digitale Katastermappe 

 
Die Grundlage der Bewertung basiert auf den im Katasterplan grün ausgewiesenen 

Grundstücksgrenzen. 

 

Digitale Katastermappe SAGIS Online vom 26.01.2026 



 
Wolfgang Strasser MBA, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 

 

 

Seite 20 von 53 

 

 

Emissionen 

 
Beeinträchtigungen, die über die Ortsüblichkeit hinausgehen und die den Wert der Liegenschaft 

beeinflussen könnten, sind nicht bekannt. 

Grundbuchrechtliche Situation 

 
Grundbuchauszug vom 17.02.2026 
 
GB 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

GRUNDBUCH 

Auszug aus dem Hauptbuch 

KATASTRALGEMEINDE 56501 Aigen I                               EINLAGEZAHL  2960 

BEZIRKSGERICHT Salzburg 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 12073/2025 

WOHNUNGSEIGENTUM 

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 

************************************* A1 ************************************** 

   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 

   549/70  G GST-Fläche       (*     3434) Änderung in Vorbereitung 

             Bauf.(10)                956 

             Gärten(10)              2478  Ziegelstadelstraße 20C 

                                           Ziegelstadelstraße 20A 

                                           Josef-Thorak-Straße 34 

                                           Ziegelstadelstraße 20B 

                                           Josef-Thorak-Straße 36 

                                           Josef-Thorak-Straße 32 

Legende: 

G: Grundstück im Grenzkataster 

*: Fläche rechnerisch ermittelt 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Gärten(10): Gärten (Gärten) 

************************************* A2 ************************************** 

************************************* B *************************************** 

111 ANTEIL: 94/4748 

     Mag. Florian Bandler 

     GEB: 1971-05-10 ADR: Alserstraße 13/11, Wien   1080 

      a 14253/1984 Berichtigung gem § 12 Abs 3 WEG 1975 

      b 14253/1984 Wohnungseigentum an W II/11 + PKW Abstellplatz 26 

      c 8986/2015 IM RANG 4414/2015 Schenkungsvertrag 2015-06-08 Eigentumsrecht 

      d 8986/2015 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 

      e 8986/2015 Belastungs- und Veräußerungsverbot 

      f 6838/2023 Teilungsklage (LG Salzburg 3 Cg 43/23i) 

 112 ANTEIL: 94/4748 

     Mag. Nikolaus Bandler 

     GEB: 1974-05-23 ADR: Schleifmühlgasse 20/22, Wien   1040 

      a 14253/1984 Berichtigung gem § 12 Abs 3 WEG 1975 

      b 14253/1984 Wohnungseigentum an W II/11 + PKW Abstellplatz 26 

      c 8986/2015 IM RANG 4414/2015 Schenkungsvertrag 2015-06-08 Eigentumsrecht 

      d 8986/2015 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 

      e 8986/2015 Belastungs- und Veräußerungsverbot 

      f 6838/2023 Teilungsklage (LG Salzburg 3 Cg 43/23i) 

************************************* C *************************************** 

   7  a 8964/1983 

          DIENSTBARKEIT der Transformatorenstation auf Grst 549/70 

          gem P 1 und 2 Dienstbarkeitsvertrag 1983-07-14 für 

          Stadtgemeinde Salzburg (Salzburger Stadtwerke) 

   8  a 8964/1983 

          DIENSTBARKEIT des Geh- und Fahrtrechtes auf Grst 549/70 gem 

          P 1 und 2 Dienstbarkeitsvertrag 1983-07-14 für 
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          Stadtgemeinde Salzburg (Salzburger Stadtwerke) 

   9  a 8964/1983 

          DIENSTBARKEIT der elektrischen Leitungsanlage auf Grst 

          549/70 gem P 1 und 2 Dienstbarkeitsvertrag 1983-07-14 für 

          Stadtgemeinde Salzburg (Salzburger Stadtwerke) 

  42    auf Anteil B-LNR 111 112 

      a 8986/2015 

          FRUCHTGENUSSRECHT 

          gem Pkt Viertens 

          Schenkungsvertrag 2015-06-08 

          für Selma Bandler, geb 1944-08-22 

  43    auf Anteil B-LNR 111 112 

      a 8986/2015 

          BELASTUNGS- UND VERÄUSSERUNGSVERBOT 

          für Selma Bandler, geb 1944-08-22 

  46    auf Anteil B-LNR 111 112 

      a 2552/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (34 C 253/23b) 

  48    auf Anteil B-LNR 111 112 

      a 3963/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (25 C 422/24s) 

  53    auf Anteil B-LNR 111 112 

      a 7655/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (34 C 907/24f) 

  56    auf Anteil B-LNR 111 112 

      a 3289/2025 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 

          (16 C 187/25t Bezirksgericht Salzburg) 

  58    auf Anteil B-LNR 111 112 

      a 7900/2025 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 

          (13 C 510/25w Bezirksgericht Salzburg) 

  59    auf Anteil B-LNR 111 112 

      a 8480/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr EUR 2.896,89 samt 4 % Z aus EUR 

          306,19 ab 06.01.2025, aus je EUR 518,14 ab 06.02.2025, ab 

          06.03.2025, ab 06.04.2025, ab 06.05.2025, ab 06.06.2025, 

          Kosten EUR 1.058,98 samt 4 % Z ab 01.07.2025 und 

          hinsichtlich des Erstverpflichteten weitere Kosten EUR 

          149,95 samt 4 % Z ab 23.07.2025, Antragskosten EUR 413,95 

          für EG Josef-Thorak-Straße 32 - 34, 36 (5 E 3948/25f) 

          siehe C-LNR 56 

  61    auf Anteil B-LNR 111 112 

      a 12073/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr EUR 24.577,71 

          samt 4 % Z aus EUR 23.541,43 ab 25.06.2025 und aus je EUR 

          518,14 ab 06.07.2025 und ab 06.08.2025, Kosten EUR 4.091,70 

          samt 4% Z ab 06.11.2025, Antragskosten EUR 1.239,99 für EG 

          Josef-Thorak-Straße 32 - 34, 36 (5 E 5439/25w) 

          (zu 5 E 3948/25f) 

          siehe C-LNR 58 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

******************************************************************************* 

Grundbuch 17.02.2026 20:59:12 

 

Rechte und Lasten 
 
Gemäß § 9 Abs. 2 Liegenschaftsbewertungsgesetz hat das Bewertungsgutachten Rechte und Lasten 

der Sache zu bewerten, inwieweit sie den Wert der Sache beeinflussen. 

 

Mag. Florian Bandler und Mag. Nikolaus Bandler sind je zu 94/4748 Anteilen Eigentümer 

(Eigentümerpartnerschaft gemäß § 13 Wohnungseigentumsgesetz 2002) an der Liegenschaft 

Grundbuch 56501 Aigen I, EZ 2960, verbunden mit Wohnungseigentum an W II/11 und PKW-

Abstellplatz 26.  
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Gemäß Dienstbarkeitsvertrag vom 14.07.1983 (TZ 8964/1983) wurden folgende Dienstbarkeiten für  

die Stadtgemeinde Salzburg (Salzburger Stadtwerke) geregelt: 

- Dienstbarkeit der Transformatorenstation auf GST 549/70, 

- Dienstbarkeit des Geh- und Fahrtrechtes auf GST 549/70, 

- Dienstbarkeit der elektrischen Leitungsanlage auf GST 549/70. 

Diese Dienstbarkeiten sind für die gegenständliche Bewertung nicht relevant. 

 

Die im Grundbuch eingetragenen Klagen gemäß § 27 Abs. 2 WEG (TZ 2552/2023, TZ 3963/2024, TZ 

7655/2024, TZ 3289/2025, TZ 7900/2025) sowie die Einleitungen der Versteigerungsverfahren (TZ 

8480/2025 und TZ 12073/2025) sind insofern bewertungsrelevant, als die tatsächliche Forderung der 

Hausgemeinschaft vom Verkehrswert in Abzug zu bringen ist. Laut Herrn Daniel Holzapfel (ÖRAG 

West) beträgt der gesamte Rückstand (Stand: 24.02.2026) € 25.544,33 und wächst jeden weiteren 

Monat um € 523,47. 

 

Im Zuge der Befundaufnahme am 16.01.2026 teilte Herr Mag. Nikolaus Bandler mit, dass kein 

Bestandsverhältnis besteht. Ebenso teilt er mit, dass Frau Selma Bandler bereits am 11.10.2020 

verstorben ist und daher das Fruchtgenussrecht sowie das Belastungs- und Veräußerungsverbot (TZ 

8986/2015) gegenstandslos sind und für die gegenständliche Bewertung nicht relevant sind. 

 

Ebenso ist die Teilungsklage (TZ 6838/2023) nicht bewertungsrelevant. 
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Gebäude 

 
Die gegenständliche Liegenschaft liegt in der Stadt Salzburg im Stadtteil "Aigen" direkt an der Josef-

Thorak-Straße. Die Aufschließung erfolgt über die öffentliche Josef-Thorak-Straße. Zu den 

gegenständlichen Objekten gehört eine Tiefgarage. Die Objekte weisen die Orientierungsnummern 

Josef-Thorak-Straße 32, 34 sowie 36 auf.  

 

  
  
  
Das Grundstück ist eben.  

 

 

Lageplan aus den Austauschplänen von Dipl.-Ing. Oskar Billik vom 04.08.1982  
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Auf der Liegenschaft wurde nach den Plänen, erstellt von Dipl.-Ing. Oskar Billik eine Bebauung 

bestehend aus vier Mehrfamilienwohnhäusern (Haus A, B, C, D). Der gegenständliche Baukörper B 

besteht aus Kellergeschoß, Erdgeschoß, 1. Obergeschoß und 2. Obergeschoß. 

 

Laut Baubewilligungsbescheide über die Errichtung einer Eigentumswohnanlage (Block A-D) mit 

Tiefgarage, Zahl: V/1 - 9695/81 und V1/ - 9729/81 vom 30.06.1982 und Austauschplanung 

Liegenschaft Thorakstraße Ecke Ziegelstadelstraße, Magistrat Salzburg, Zahl: V/2 -9695/81 und V/2 -

3401/83 vom 09.02.1983 sind im gegenständlichen Objekt 17 Wohneinheiten, 3 Lagerräume, 15 

Tiefgaragenabstellplätze sowie 3 Garagen. Die interne Erschließung des gegenständlichen Objektes 

erfolgt über das innenliegende Treppenhaus. Im gegenständlichen Treppenhaus ist kein 

Personenaufzug vorhanden. Im Kellergeschoß befinden sich die Tiefgarage, die Kellerabteile sowie 

die im allgemeinen Eigentum befindlichen Nebenräume.  

 

Die Einsichtnahme in den Bauakt ergab keine Hinweise auf baurechtliche Unstimmigkeiten oder 

Abweichungen. 

 

Folgende Baubeschreibung konnte dem Bauakt entnommen werden: 
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Auszug aus der Baubeschreibung von Dipl.-Ing. Billik vom 18.11.1981 

 

Das Objekt wurde in Massivbauweise ausgeführt.  

 



 
Wolfgang Strasser MBA, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 

 

 

Seite 27 von 53 

 

Das Objekt befindet sich in einem altersgemäß gepflegten Zustand.  

 

Wohnungsbeschreibung bzw. Beschreibung der Einheit 
 

Bei den gegenständlichen Wohnungseigentumsanteilen handelt es sich um eine 3-Zimmer-Wohnung 

mit 84,12 m² des 1984 bezogenen Gebäudes. Die Wohnung ist nach Südwesten ausgerichtet. Die 

Raumhöhe beträgt laut Einreichplan erstellt von Dipl.-Ing. Oskar Billik 2,55 m. 

 

Die Aufschließung erfolgt über die innenliegende Treppe. Ein Personenaufzug ist nicht vorhanden. 

 

Die Beheizung der Wohnung erfolgt derzeit über die Öl-Zentralheizung mittels Radiatoren. Laut 

Einreichplan befindet sich ein Kamin in der Wohnung, jedoch konnte dies nicht genauer überprüft 

werden.  

 

Die Kunststofffenster sowie die Kunststoff-Balkontüren stammen vermutlich noch aus dem 

ursprünglichen Baujahr des Gebäudes. 
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Wohnungsplan aus Nutzwerte der Wohnanlage Thorakstrasse vom Magistrat Salzburg - 

Schlichtungsstelle vom 02.05.1984 mit der Zahl: I/sch- 45/1-84 
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Wohnungszugangstüre: 

Der Zugang zur Wohnung erfolgt über das innenliegende Treppenhaus. Die Wohnungszugangstür ist 

weiß ausgeführt und verfügt über einen Türspion, einen Innen-Türdrücker sowie einen 

außenliegenden Türknauf. 

 

 

 

 

 

Vorraum: 

Abweichend von der Planungsdarstellung wurde der vorgesehene Abstellraum nicht ausgeführt, 

wodurch sich der Vorraum entsprechend vergrößert hat. Stattdessen wurde ein weißer Einbaukasten 

installiert. Die Wände sowie die Decke sind in weißer Ausführung gehalten. Der Bodenbelag besteht 

aus Parkett. Zudem befinden sich der Elektrosicherungskasten sowie die Gegensprechanlage 

unmittelbar im Eingangsbereich. 
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Kinderzimmer: 

Über eine weiße Tür mit passender, weißer Türzarge gelangt man in das Kinderzimmer. Der Raum ist 

nach Norden ausgerichtet und mit einem Holzboden ausgestattet. Die Wände sowie die Decke sind 

weiß gestrichen. Das nordseitige Fenster ist mit einer außenliegenden Jalousie, welche mittels 

Seilzugs bedient werden kann, sowie mit einer innenliegenden Jalousie als Sichtschutz ausgestattet. 

 

  
  
 

Schlafzimmer: 

Der Zugang zum Schlafzimmer erfolgt über eine weiße Innentüre. Die Trennwand zum Kinderzimmer 

wurde zur Gänze mit einem Einbaukasten verbaut. Der Boden ist mit Parkett ausgeführt. Abweichend 

vom Einreichplan erstellt von Dipl.-Ing. Oskar Billik weist das Schlafzimmer eine geringere Fläche auf, 

da das Badezimmer um eine Dusche erweitert wurde. Das doppelflügelige Fenster ist nach Norden 

ausgerichtet und mit Jalousien ausgestattet. 
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Bad: 

Das Badezimmer wurde abweichend vom Einreichplan erstellt von Dipl.-Ing. Oskar Billik ausgeführt. 

Die Dusche wurde zulasten der Fläche des Schlafzimmers erweitert, zudem wurde lediglich ein 

Waschbecken eingebaut und zusätzlich ein WC installiert. 

 

Das Badezimmer ist vom Vorraum aus über eine weiße Innentüre zugänglich. Es ist ausgestattet mit 

einem Waschbecken, einer Dusche mit Kunststoff-Duschtüre, einer Badewanne mit Duscharmatur 

sowie einem WC mit Unterputz-Spülkasten. Das Fenster ist nach Westen ausgerichtet und mit 

Jalousien versehen. Weiters ist eine Abluftanlage vorhanden. 

 

Der Boden sowie die Wände sind bis zur Decke verfliest. Der Gesamtzustand entspricht im 

Wesentlichen dem ursprünglichen Baujahr. 
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WC: 

Das WC ist mit einem sichtbaren Spülkasten ausgestattet und verfügt zusätzlich über ein 

Handwaschbecken sowie eine Abluftanlage. In diesem Raum befinden sich zudem die Warm- und 

Kaltwasser-Absperrhähne für die gegenständliche Wohnung. 

 

Der Boden ist verfliest und die Wände sind bis zur Decke verfliest, die Decke ist weiß ausgeführt. 
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Küche: 

Vom Vorraum gelangt man durch eine weiße Tür mit Glaseinsatz in die Küche. Der Boden ist mit 

dunklen Fliesen verfliest, die Wände sowie die Decke sind weiß ausgeführt. Die Küche verfügt über 

ein nach Westen ausgerichtetes Fenster, welches mit Jalousien als Sichtschutz ausgestattet ist. Die 

Funktionsfähigkeit der Küchengeräte konnte nicht geprüft werden. 

 

Die Einbauküche weist beige Fronten und eine weiße Arbeitsplatte auf; das Fliesenschild ist in dunkler 

Ausführung gehalten. Insgesamt befindet sich die Küche in einem durchschnittlichen 

Erhaltungszustand. Sie ist mit einem Geschirrspüler sowie einem Backofen mit Cerankochfeld der 

Marke Privileg ausgestattet, darüber befindet sich eine Dunstabzugshaube. Der Einbaukühlschrank ist 

von der Marke Zanussi, der Tiefkühler befindet sich direkt unterhalb des Kühlschranks. Die 

Waschmaschine ist ebenfalls in der Küche untergebracht. 
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Abstellraum: 

Der Abstellraum ist über die Küche durch eine Schiebetür erreichbar; die Schiebetür ist jedoch nicht 

funktionsfähig. Der Raum ist verfliest und mit Regalen ausgestattet. 
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Wohnzimmer: 

Durch die weiße Innentür mit Glaseinsatz gelangt man in das Wohnzimmer. Der Raum ist mit einem 

Fischgrätparkettboden, einer weißen Decke sowie weiß gestrichenen Wänden ausgestattet. Die 

Fensterflächen mit Jalousien sind nach Süden und Westen ausgerichtet und sorgen für eine gute 

Belichtung. Über die Balkontür, welche nicht ordentlich geschlossen werden kann, besteht Zugang 

zum westseitig gelegenen Balkon. 

 

Im Wohnzimmer befinden sich derzeit ein Esstisch mit Stühlen sowie zwei Esszimmerschränke. Die 

persönlichen Kleingegenstände im Wohnzimmer werden noch entfernt.  

  

  
  
  
 

Balkon: 

Der Balkonboden ist mit Betonplatten belegt. Das Geländer ist in massiver Ausführung hergestellt; am 

nördlichen Geländer ist zusätzlich eine Glasplatte montiert. Eine Markise ist vorhanden, deren 

Funktionsfähigkeit jedoch nicht geprüft wurde. 
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Kellerabteil: 

Der Wohnung ist ein Kellerabteil mit einer Nutzfläche von 7,30 m² zugeordnet. Das Abteil verfügt über 

massive Zwischenwände, einen verfliesten Boden sowie ein Kellerfenster und ist über eine dunkel 

gehaltene Tür zugänglich. 

  
  
 
 

 

  

Untergeschoßplan aus Einreichplan, erstellt von Dipl.-Ing. Oskar Billik 
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Tiefgaragenplatz (PKW-Platz 26): 

Der Wohnung ist der PKW-Stellplatz Nr. 26, welcher mit 11 gekennzeichnet ist, in der Tiefgarage mit 

einer Nutzfläche von 11,76 m² zugeordnet. 

 

Kellergeschoß der Wohnanlage Thorakstraße erstellt von Dipl.-Ing. Oskar Billik 
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Der optische Bau- und Ausstattungszustand der bewertungsgegenständlichen 

Wohnungseigentumsanteile im Inneren war anlässlich der Befundaufnahme als „altersgemäß gut, 

jedoch abgewohnt", zu bezeichnen. Zudem sollte die Elektrotechnik in der gesamten Wohnung 

überprüft werden. 

 

Auskünfte Hausverwaltung 
 
Folgende Auskünfte wurden von Herrn Daniel Holzapfel, BA (ÖRAG Immobilien West GmbH) erteilt: 

 

− 2025 wurden die Dächer saniert, und derzeit sind keine weiteren Sanierungen geplant. 

− Die Elektroanlagen entsprechen nicht der Elektrotechnikverordnung 2002. 

− Es gibt keinen festgelegten abweichenden Kostenaufteilungsschlüssel gemäß § 32 WEG. Es 

wurde gewollt, jedoch nicht unterfertigt (siehe Hausversammlungsprotokoll). 

− Es gibt keine Benützungsregelungen. 

− Der Stand per November 2025 am Rücklagenkonto beträgt ca. € 32.000,-, wenn die 

Dachsanierung, welche per Sondervorschreibung bezahlt wurde, fertig ist. 

− Die monatliche Vorschreibung beträgt € 523,47. Die Vorschreibung beinhaltet: 

Bewirtschaftungskosten, Rücklage, Heizkosten, Warmwasserkosten sowie die Umsatzsteuer. 

− Laut Herrn Daniel Holzapfel (ÖRAG West) beträgt der gesamte Rückstand (Stand: 

24.02.2026) € 25.544,33 und wächst jeden weiteren Monat um € 523,47. 

 
Vorschreibung Betriebskosten der Hausverwaltung „ÖRAG“ vom 01.01.2026 
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Nutzwertgutachten 
 
Laut Nutzwerte der Wohnanlage Thorakstrasse vom Magistrat Salzburg - Schlichtungsstelle vom 

02.05.1984 mit der Zahl: I/sch- 45/1-84, verfügt die Top II/11 über eine Wohnnutzfläche von 84,12 m², 

über einen Balkon mit 11,00 m², einen Keller mit 7,30 m² und einen PKW-Platz 26 in der Tiefgarage 

mit 11,76 m² und somit 188/4748 Anteilen. Die Flächenangaben wurden dem Nutzwertgutachten 

entnommen und es wurde hier keine Nachmessung vorgenommen. 

 

 

 

Auszug aus Nutzwerte der Wohnanlage Thorakstrasse vom Magistrat Salzburg - Schlichtungsstelle 

vom 02.05.1984 mit der Zahl: I/sch- 45/1-84 
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Energieausweis 
 
Ein Energieausweis, erstellt von IBB ZT GmbH am 22.01.2019, liegt vor. Das Gebäude weist einen 

durchschnittlichen bis schwachen energetischen Zustand auf und entspricht daher dem 

ursprünglichen Baujahr. 
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Gutachten 

Grundsätze 

Gemäß § 2 Liegenschaftsbewertungsgesetz ist, sofern durch Gesetz oder Rechtsgeschäft nichts 

anderes bestimmt wird, der Verkehrswert der Sache zu ermitteln. Der Verkehrswert ist der Preis, der 

bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann. 

Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der 

Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

 

Weiters sind gemäß § 3 Liegenschaftsbewertungsgesetz für die Bewertung die 

Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechen. Als 

solche Verfahren kommen insbesondere das Vergleichswertverfahren (§ 4), das Ertragswertverfahren 

(§ 5) und das Sachwertverfahren (§ 6) in Betracht. Wenn es zur vollständigen Berücksichtigung aller 

den Wert der Sache bestimmenden Umstände erforderlich ist, sind für die Bewertung mehrere 

Wertermittlungsverfahren anzuwenden. Rechte und Lasten, die mit der zu bewertenden Sache 

verbunden sind und deren Wert beeinflussen, sind bei der Bewertung entsprechend zu 

berücksichtigen. Wenn eine Bewertung von Rechten und Lasten nach den in §§ 2 bis 7 enthaltenen 

Regeln nicht möglich ist, muss der vermögenswerte Vorteil des Berechtigten beziehungsweise der 

vermögenswerte Nachteil des Belasteten herangezogen werden.  

Ist nur ein Teil einer Liegenschaft, ein mit einer Liegenschaft verbundenes Recht oder eine darauf 

ruhende Last oder ein Teil eines Rechtes oder einer Last zu bewerten, so ist auch der Wert der 

ganzen Liegenschaft beziehungsweise des ganzen Rechtes oder der ganzen Last zu ermitteln, wenn 

dies für die Bewertung von Bedeutung ist. 

 

Auswahl des Verfahrens 

Für die Ermittlung des Verkehrswertes ist das Vergleichswertverfahren anzuwenden.  

 

Beschreibung des Vergleichswertverfahrens 

Liegenschaftsbewertungsgesetz § 4: 

 

(1) Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten 

Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, 

die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache 

übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach 

Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. 

(2) Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in zeitlicher 

Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder nach  
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dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen im redlichen 

Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten. 

(3) Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder 

persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Vergleich nur herangezogen 

werden, wenn der Einfluss dieser Verhältnisse und Umstände wertmäßig erfasst werden kann und die 

Kaufpreise entsprechend berichtigt werden. 

Gemäß § 10. (1) sind beim Vergleichswertverfahren überdies die zum Vergleich herangezogenen 

Sachen anzuführen und ihre Wertbestimmungsmerkmale zu beschreiben, die dafür erzielten 

Kaufpreise anzugeben und allfällige Zu- und Abschläge, Auf- oder Abwertungen und 

Kaufpreisberichtigungen zu begründen. 

 

Vergleichstransaktionen 

Es wurden Vergleichstransaktionen von Wohnungen aus der Datenbank von IMMOunited ausgewählt, 

welche im Zeitraum von 2023 bis 2025 liegen und augenscheinlich im redlichen Geschäftsverkehr 

abgewickelt wurden. Es wurde darauf geachtet, dass sich die Vergleichsobjekte in räumlicher Nähe 

zum Bewertungsobjekt befinden und auch hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände 

weitgehend mit der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft vergleichbar sind. 

 

Valorisierung und Harmonisierung der Verkaufspreise 
 

Die Valorisierung der Verkaufspreise dient dazu, unterschiedliche Verkaufszeitpunkte auf den 

Bewertungsstichtag anzupassen. Die angenommene durchschnittliche jährliche Wertsteigerung laut 

Immobilienpreisspiegel 2023, 2024, 2025 der Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der 

Immobilien- und Vermögenstreuhänder für gebrauchte Eigentumswohnungen in der Stadt Salzburg, in 

sehr guter Wohnlage mit durchschnittlichem Wohnwert beträgt durchschnittlich ca. 2,84 %. Unter 

Harmonisierung wird im Rahmen der Bewertung die Anpassung von Vergleichswerten verstanden, um 

unterschiedliche Ausgangsbedingungen – wie Lage, Größe, Abstellmöglichkeit für PKW, Ausstattung 

oder Erhaltungszustand – vergleichbar zu machen. Ziel ist es, eine einheitliche und sachgerechte 

Bewertungsgrundlage zu schaffen. 

 

Ausreißertest 
 

Die Bewertungsliteratur empfiehlt die Anwendung eines Ausreißertests in den Bereichsgrenzen von 

 +/- 35 % des arithmetischen Mittels. Sofern Vergleichswerte außerhalb dieses Bereiches liegen, sind 

diese aufgrund ungewöhnlicher Umstände oder persönlicher Verhältnisse auszuscheiden. 
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Bewertungsrelevante grundbücherliche Belastungen 
 

Wie bereits unter Rechte und Lasten angeführt, ist die tatsächliche Forderung der Hausgemeinschaft 

vom Verkehrswert in Abzug zu bringen. Laut Herrn Daniel Holzapfel (ÖRAG West) beträgt der 

gesamte Rückstand (Stand: 24.02.2026) € 25.544,33 und wächst jeden Monat um € 523,47. 

Marktanpassung 
 

Die anzusetzende Marktanpassung wird insbesondere von der Marktgängigkeit der Wohnung 

abhängen. Der ermittelte Rechenwert entspricht meiner Meinung nach den aktuellen 

Marktverhältnissen und daher wird keine Marktanpassung durchgeführt.  

 

Berechnung Vergleichswertverfahren 

 

Datum Kaufvertrag 06/2024 10/2025 05/2025 07/2024 11/2023 02/2025

EZ Grundbuch 2633 Aigen I 2556 Aigen I 2633 Aigen I 2557 Aigen I 1289 Aigen I 148 Aigen I

Kaufpreis 380.000,00 255.000,00 693.000,00 450.000,00 875.000,00 340.000,00

Wohnnutzfläche 59,67 m² 42,02 m² 135,71 m² 74,15 m² 128,06 m² 60,96 m²

Preis je m² Wohnnutzfläche 6.368,4 6.068,5 5.106,5 6.068,8 6.832,7 5.577,4

Harmonisierung 2,00 % 2,50 % 4,00 % 2,00 % -9,00 % 1,00 %

Valorisierung 4,58 % 0,65 % 2,07 % 4,20 % 6,10 % 2,60 %

Auf- bzw. Abwertung gesamt 6,58 % 3,15 % 6,07 % 6,20 % -2,90 % 3,60 %

Bereinigter Vergleichspreis 6.787,40 € 6.259,70 € 5.416,44 € 6.445,04 € 6.634,59 € 5.778,22 €

6

6

6.220,23 €

6.220,23 €

84,12 m²

523.245,74 €

abzüglich. Forderungen aus WEG 25.544,33 €

497.701,41 €

498.000,00 €Gerundeter Verkehrswert

Anzusetzender Vergleichspreis je m²

Ermittlung des Vergleichspreises je m² Nutzfläche

Verkehrswert des Bewertungsobjektes

Nutzfläche

Vergleichswert

Verkehrswert

Eigentumswohnung - Vergleichswertverfahren mit Kaufpreisen

Gesamtanzahl von Vergleichsobjekten

Hievon geeignete Vergleichsobjekte

Durchschnittlicher Vergleichspreis (Arithmetisches Mittel)

 
 

 

Das Inventar wird pauschal mit € 1.500, - bewertet. 
 

Der Vergleichswert beträgt € 523.245,74. Der Tiefgaragenabstellplatz wurde im Rahmen der 

Harmonisierung bereits berücksichtigt. Eine Marktanpassung ist nicht erforderlich, da der 

Vergleichswert den aktuellen Marktverhältnissen entspricht. 

Die offene Forderung in Höhe von € 25.544,33 ist wertmindernd in Abzug zu bringen. 

 

Der gerundete Verkehrswert beträgt somit € 498.000,-. 
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Verkehrswert 

Gutachten 

zur Ermittlung des Verkehrswertes 

 

Ergebnis Verkehrswert: 

 

Der Verkehrswert der 188/4748 Wohnungseigentumsanteile B-LNR 111 + 112 verbunden mit 

Wohnungseigentum an II/11 + PKW Abstellplatz 26, ob der Liegenschaft EZ 2960, KG 56501 Aigen I, 

Bezirksgericht Salzburg, mit der Adresse 5020 Salzburg, Josef-Thorak-Straße 34 Top 11 (II/11) 

 

beträgt zum Bewertungsstichtag: 16.01.2026 

 

€ 498.000,- (in Worten: Euro vierhundertachtundneunzigtausend) 
 
Der Wert des Inventars beträgt € 1.500,-. 

 

Der allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige 

 

 

Wolfgang Strasser, MBA 

 

St. Gilgen, am 02.03.2026 
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Beilagen 

Folgende Einreichpläne erstellt von Dipl.-Ing. Oskar Billik, wurden dem Bauakt entnommen: 

 

 
Ostansicht 

 
Südansicht 
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Westansicht 
 

 
Nordansicht 
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Protokoll zur Eigentümerversammlung der Liegenschaft Josef-Thorak-Straße 34-34, 5020 Salzburg 

vom 02.04.2025 

 



 
Wolfgang Strasser MBA, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 

 

 

Seite 50 von 53 

 

 



 
Wolfgang Strasser MBA, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 

 

 

Seite 51 von 53 

 

 



 
Wolfgang Strasser MBA, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 

 

 

Seite 52 von 53 

 

 



 
Wolfgang Strasser MBA, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 

 

 

Seite 53 von 53 

 

 


